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3. Konsulat-Wesen.

Der bisher mit der kommissarischen Verwaltung des Konsulats in Bombay betraut gewesene Regierungs-
und Baurath Bartels ist zum Konsul des Reichs daselbst und der bisher mit der kommissarischen Ver-
waltung des Kaiserlichen Konsulats in Kowno beauftragt gewesene frühere Grenzkommissar Kloß zum
Konsul des Reichs in Kowno ernannt worden.

Der Amtssitz des Kaiserlichen Konsulats für den Freistaat Nicaragua ist von Managua nach Leon
zurückverlegt worden.

Dem zum Königlich italienischen Konsul mit dem Amtssitze in Hamburg ernannten Chevalier Pasquale
Petraccone ist das Exequatur Namens des Reichs ertheilt worden.

4. Marine und Schiffahrt.

Das fünfte Heft des siebenten Bandes der im Reichsamt des Innern herausgegebenen „Entscheidungen
des Ober-Seeamts und der Seeämter des Deutschen Reichs“ ist im Verlage von L. Friederichsen &amp; Co.

in Hamburg soeben erschienen. Das Heft ist im Wege des Buchhandels zum Preise von 2,90 Al. für
das Exemplar zu beziehen.

Berlin, den 9. Juli 1888. ,

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Eck.

5. Kolonial-Wesen.

Dienstanweisung,
betreffend

die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten von Kamerun und Togo.

Zur Ausführung der Vorschriften über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten
von Kamerun und Togo wird Folgendes bestimmt:

SF. 1.

Personen, welche der Gerichts barkeit unterliegen.
(Zu den §§. 2, 3 der Kaiserlichen Verordnung vom 2. Juli 1888.)

Die Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten von Kamerun und Togo erstreckt sich nach zwei Rich-

kungen auf einen weiteren Kreis von Personen, als die Konsulargerichtsbarkeit. Der ersteren sind unter-
worfen:

1. nicht nur Reichsangehörige und Schutzgenossen, sondern auch Ausländer; ausgenommen sind
nur Eingeborene (vgl. Verordnung vom 2. Juli 1888 KS. 3), soweit sie nicht durch die von
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dem Gouverneur mit Genehmigung des ReichskanzlerszutreffendenBestimmungen der Gerichts-
barkeit unterstellt werden;

2. nicht nur alle Personen, welche im Schutzgebiete wohnen oder sich dort aufhalten, sondern
auch solche Personen, hinsichtlich deren, ohne daß sie dort Wohnsitz oder Aufenthalt haben,
ein Gerichtsstand nach den zur Geltung kommenden Gesetzen begründet ist (z. B. in den Fällen
der §§. 24, 29, 31, 32 der Civilprozeßordnung). .

8. 2.

Gerichtsbehörden.
Gu §. 5 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit; S§. 2, 3 Nr. 9 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen

Schutzgebiete; §§. 4, 5 der Verordnung vom 2. Juli 1888).

1. Die Gerichtsbehörden erster Instanz haben in den von ihnen ausgehenden Schriftstücken
a) sofern es sich um Geschäfte handelt, welche unter Zuziehung der Beisitzer erledigt werden,

die Bezeichnung als .

„Kaiserliches Gericht des Schutzgebietes von Kamerun“ bezw. „von Togo“,
b) sofern es sich um Geschäfte handelt, welche von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit

ermächtigten Beamten ohne Zuziehung von Beisitzern erledigt werden, die Bezeichnung als
„Kaiserlicher Richter des Schutzgebietes von Kamerun“ bezw. „von Togo“ ·

anzuwenden.
2. Die Gerichtsbehörde zweiter Instanz hat in den von ihr ausgehenden Schriftstücken

a) in den unter 1a bezeichneten Fällen (Verordnung vom 2. Juli 1888 §. 8 Absatz 1, §. 14
Absatz 1) die Bezeichnung als

„Kaiserliches Obergericht der Schutzgebiete von Kamerun und Togo“,
b) in den unter 1b bezeichneten Fällen die Bezeichnung als

„Kaiserlicher Oberrichter der Schutzgebiete von Kamerun und Togo“
anzuwenden. «

3. Zur Ausübung der Gerichtsbarkeit sind ermächtigt:
a) für die Gerichtsbehörde erster Instanz in Kamerun der Kanzler in Kamerun,
b) für die Gerichtsbehörde erster Instanz in Togo der Kaiserliche Kommissar in Togo,
xc) für die Gerichtsbehörde zweiter Instanz der Gouverneur von Kamerun.

" Für den Fall der Behinderung des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten
gilt der zur allgemeinen Vertretung desselben durch Anordnung des Reichskanzlers berufene Beamte auch
als zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigt. Es ist jedoch zu beachten, daß in der höheren Instanz
kein Richter mitwirken darf, welcher in der unteren Instanz bei Erlassung der angefochtenen Entscheidung

keheiligt war (Civilprozeßordnung §. 41 Nr. 6, Strafprozeßordnung §. 23 Absatz 1). Für den Fall,
daß aus diesem Grunde oder aus sonstigen Ursachen der allgemeine Vertreter des zur Ausübung der
Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten an der Vertretung behindert ist, ist ein außerordentlicher Vertreter
zu bestellen. Die Bestellung erfolgt durch den Gouverneur von Kamerun.

04. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten Beamten führen die Dienst-
aufsicht über die bei der betreffenden Gerichtsbehörde angestellten Beamten und regeln die Vertretung
derselben im Falle der Behinderung.

Die Dienstaufsicht über die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten Be-
amten wird durch den Gouverneur von Kamerun geübt. Die von den ersteren erlassenen allgemeinen
Anordnungen, insbesondere über Zustellungen und Zwangsvollstreckungen, sind dem Gouverneur mitzu-
theilen. Derselbe kann die getroffenen Bestimmungen aufheben oder abändern, sowie selbst allgemeine An-
ordnungen des bezeichneten Inhalts auch für die Gerichtsbehörden erster Instanz erlassen.

. 5. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten sind befugt, geeigneten Personen
die Erledigung einzelner zu ihrer Zuständigkeit gehöriger Geschäfte dauernd oder in bestimmten Fällen
zu übertragen. Diese Befugniß erstreckt sich nicht auf die Urtheilsfällung, die Entscheidung über Durch-
suchungen und Beschlagnahmen und Verhaftungen, sowie auf die Ernennung und Beeidigung der Bei-
siter und die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. — Im Falle einer dauernden Uebertragung ist die be-

auftragte Person mittelst Handschlags an Eidesstatt zur getreulichen Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu
verpflichten. Die dauernde Uebertragung hindert den Beamten nicht, jederzeit Geschäfte der betreffenden
Art selbst wahrzunehmen. ·
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Der Beauftragte handelt im Namen der Gerichtsbehörde, derselbe ist in den betreffenden Schrift-
stücken als an Stelle des Beamten handelnd zu bezeichnen.

6. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten sind befugt, die Abhaltung von
Gerichtstagen außerhalb des Amtssitzes der Gerichtsbehörde anzuordnen.

S. 3.

Beisitzer.
(Zu den §§. 7 bis 9 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit.)

1. Die Worte, welche der Vorsitzende bei der Beeidigung der Beisitzer an die zu Beeidigenden zu
richten hat, lauten:

„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten eines Beisitzers
des Kaiserlichen Gerichts des Schutzgebietes  (des Kaiserlichen Obergerichts der
Schutzgebiete von Kamerun und Togo) getreulich zu erfüllen und Ihre Stimme nach bestem
Wissen und Gewissen abzugeben."

2. Die auf Ernennung und Beeidigung der Beisitzer und deren Stellvertreter sich beziehenden
Verhandlungen und Protokolle sind zu besonderen Akten zu nehmen.

3. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten haben Namen, Stand und
Staatsangehörigkeit der von ihnen ernannten Beisitzer und Stellvertreter dem Reichskanzler anzuzeigen.

F. 4.

Gerichtsschreiber.
(Zu §. 10 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit.)

1. Als Gerichtsschreiber ist eine hierzu geeignete Person, welche am Amtssitze des zur Ausübung
der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten wohnen muß, von dem letzteren zu bestellen.

2. Der Gerichtsschreiber hat vor seinem Amtsantritt einen Eid dahin zu leisten:
„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten eines Gerichts-

schreibers getreulich zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“
3. In dem Falle, daß die Erledigung einzelner zur Zuständigkeit des zur Ausübung der Ge-

richtsbarkeit ermächtigten Beamten gehörenden Geschäfte einer anderen Person übertragen wird (G. 2
Nr. 5), kann dieser auch die Bestellung des bei Erledigung des Geschäftes zuzuziehenden Gerichtsschreibers
aufgetragen werden. Im Falle der dauernden Bestellung eines solchen Gerichtsschreibers ist derselbe mittelst
Handschlags an Eidesstatt zur getreulichen Erfüllung seiner Obliegenheiten zu verpflichten.

g. 5.

Rechtsanwälte.
(Zu §. 11 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit.)

1. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten haben ein Verzeichniß der von
ihnen zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft zugelassenen Personen zu führen.

2. Die Bedingungen der Zulassung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft sind dem Ermessen des
Beamten überlassen. Der Besitz der Reichsangehörigkeit ist nicht erforderlich. Wenn geeignete Personen
mit juristischer Vorbildung nicht vorhanden sind, kann der Beamte unter Umständen auch aus anderen
Berufsklassen zuverlässige Personen, welche die nöthige Geschäftskenntniß besitzen, zur Ausübung der
Rechtsanwaltschaft zulassen. Eine Beeidigung der Rechtsanwälte findet nicht statt.

F. 6.

Zustellungen.
(Zu den §§. 6, 7 der Verordnung vom 2. Juli 1888.)

1. In dem Verfahren vor den Gerichtsbehörden der Schutzgebiete erfolgen die Zustellungen
sämmtlich auf Veranlassung der Gerichtsbehörde. Dies gilt sowohl von Zustellungen von Amtswegen
(s. Nr. 2) als von solchen auf Betreiben der Parteien (s. Nr. 3). Der Unterschied zwischen beiden Arten
von Zustellungen beruht lediglich darin, daß die letzteren nur dann von der Gerichtsbehörde veranlaßt
werden, wenn die Partei einen auf die Bewirkung der Zustellung gerichteten Antrag gestellt hat, während
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es bei Zustellungen von Amtswegen eines solchen Parteiantrags nicht bedarf. Zu dem Antrag einer
Partei auf Bewirkung der Zustellung genügt, abgesehen von dem Gesuche um Bewilligung einer öffent-
lichen Zustellung (§. 187 der Civilprozeßordnung), eine mündliche Erklärung. Ist das zuzustellende Schrift-
stück ein Schriftsatz oder eine sonstige von der Partei ausgehende Erklärung, so hat die Gerichtsbehörde
nach Einreichung des Schriftstücks auch ohne ausdrücklichen Parteiantrag für die Zustellung Sorge zu
tragen, wenn aus dem Inhalte des Schriftstückes hervorgeht, daß und wem es zugestellt werden soll.

2. Von Amtswegen erfolgen:
A. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten: die Zustellung der Abschrift der Berufungsschrift an die Gegen-

partei, sowie die Zustellung aller gerichtlichen Entscheidungen, nicht blos (wie nach§.294Abf. 3
der Civilprozeßordnung) der nicht verkündeten, sondern auch der verkündeten (S. 7 Abs. 1 der Ver-
ordnung), insbesondere auch der Urtheile. Ebenso werden Zahlungs= und Vollstreckungsbefehle dem
Gläubiger und dem Schuldner und Beschlüsse, durch welche eine Forderung gepfändet oder über-
wiesen wird, dem Gläubiger, dem Schuldner und dem Drittschuldner von Amtswegen zugestellt
(Verordnung vom 2. Juli 1888 §. 7 Absf. 1).

Ausgenommen sind nur:
a) Beschlüsse, welche lediglich die Prozeßb= und Sachleitung einschließlich der Bestimmung und

Aenderung von Terminen betreffen, insbesondere auch Beweisbeschlüsse (§. 7 Abs. 2 der Ver-
ordnung); bei diesen genügt die Verkündung und zwar ohne Rücksicht auf die Anwesenheit
die Parteien bei derselben;

b) Arrestbefehle: die Zustellung derselben an den Gläubiger erfolgt zwar ebenfalls von Amts-
wegen (6. 294 Abs. 3, §. 809 Abs. 2 der Civilprozeßordnung), die Zustellung an den Schuldner
dagegen findet nur auf Antrag des Gläubigers statt (§. 802 Abs. 2 daselbst), damit nicht
durch vorzeitige Bekanntgebung des verfügten Arrestes an den Schuldner die demnächstige
Vollstreckung des Arrestes in ihrem Erfolge gefährdet werde. Dieses Interesse des Gläubigers
fällt jedoch weg, wenn derselbe mit dem Antrag auf Erlaß des Arrestbefehls zugleich die
Vollstreckung desselben, z. B. durch Bezeichnung des Arrestgegenstandes (der zu pfändenden
beweglichen Sachen oder Forderungen u. s. w.) beantragt. In diesem Fall ist anzunehmen,
daß mit dem Antrag auf Erlaß des Arrestbefehls auch die Zustellung desselben beantragt sei,
und demzufolge mit dem Arrestbefehl zugleich die Zustellung desselben und die betreffende Voll-
streckungsmaßregel zu verfügen.

B. in Strafsachen: alle Zustellungen mit Ausnahme der Zeugenladungen im Falle des 8. 219 der

Strafprozeßordnung.
C. im Konkursverfahren: alle Zustellungen (§. 66 Abs. 2 der Konkursordnung).
D. in Angelegenheiten der nicht streitigen Gerichtsbarkeit: alle vom Gericht ausgehenden Zustellungen;

jedoch ist hier eine förmliche Zustellung nur nothwendig, insofern es (z. B. wegen Beginns einer
Frist und dergl.) einer Beurkundung der Zustellung bedarf (S. 1 Abs. 1 des preußischen Aus-
führungsgesetzes zur Civilprozeßordnung).

3. Auf Betreiben der Parteien erfolgen: 1

A. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten die Zustellung von Schriftsätzen seitens einer Partei an die andere
mit Ausnahme der Berufungsschrift (ogl. Nr. 2 A) und die Zustellung von Arrestbefehlen an den
Schuldner (vgl. Nr. 2 Ab);

B. in Strafsachen: die Zustellung von Zeugenladungen im Falle des §. 219 der Strafprozeßordnung.
" 4. Auch in Schutzgebieten besteht die Zustellung, wenn eine Ausfertigung zugestellt werden soll,
in deren Uebergabe, in den übrigen Fällen in der Uebergabe einer beglaubigten Abschrift des zuzustellenden
Schriftstücks (§. 156 Abs. 1 der Civilprozeßordnung). Die Beglaubigung kann aber hier in allen Fällen
(micht, wie nach S. 156 Abs. 2 der Civilprozeßordnung, nur bei Zustellungen von Amtswegen) durch den
Gerichtsschreiber erfolgen (§. 7 Abs. 3 der Verordnung). Der Gerichtsschreiber hat bei Zustellungen auf

Sai der Parteien die erforderlichen Abschriften (S. 155 der Civilprozeßordnung) auf Verlangen auch
anzufertigen.

5. Die Vorschriften über die Person, an welche die Zustellung zu erfolgen hat (§8§. 157 bis 164
der Civilprozeßordnung), sind auch in den Schutzgebieten zu beachten; jedoch tritt an Stelle der §§. 160,
161 der 8. 7 Absatz 6 der Verordnung.

6. Die 8§. 165 bis 181 der Civilprozeßordnung finden in den Schutzgebieten keine Anwendung.
An ihre Stelle treten die Anordnungen, welche von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten
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Beamten gemäß 8. 6 der Verordnung erlassen werden (oben §. 2 Nr. 4). Diese Anordnungen können
für eine einzelne Zustellung mit Rücksicht auf die Umstände des Falls besonders oder allgemein für alle
Fälle, in denen nicht etwas Abweichendes bestimmt wird, getroffen werden. Dieselben können sich beziehen
auf die Personen, durch welche die Zustellungen zu bewerkstelligen sind, und die Uebermittelung der Auf-
träge an dieselben; auf Ort und Zeit der Zustellungen; auf diejenigen Personen, welchen an Stelle des
Empfängers das zuzustellende Schriftstück bezw. die Abschrift desselben übergeben werden darf, wenn der
Empfänger nicht angetroffen wird; auf das Verfahren, wenn keine Person angetroffen wird, an welche
die Uebergabe bewirkt werden kann; auf den Nachweis der erfolgten Zustellung. Ein solcher Nachweis
ist stets schriftlich zu den Akten zu bringen G. 7 Abs. 7 der Verordnung). Bei den Anordnungen be-
züglich der Form dieses Nachweises ist zu beachten, daß durch den letzteren festgestellt werden muß, welches
Schriftstück in Ausfertigung oder Abschrift übergeben ist.

7. Zustellungen, welche in einer bei einer Gerichtsbehörde in den Schutzgebieten anhängigen
Rechtsangelegenheit erforderlich werden, aber außerhalb des Schutzgebietes, in welchem die Gerichts-
behörde ihren Sitz hat, zu bewirken sind, erfolgen im Wege des Ersuchens (§. 6 Abs. 3 der Verordnung).

8. Das Ersuchen ist zu richten:
a) bezüglich einer im Deutschen Reich zu bewirkenden Zustellung: an den Gerichtsschreiber des

Amtsgerichts, in dessen Bezirk die Zustellung ausgeführt werden soll G. 162 des Gerichts-
verfassungsgesetzes):

b) bezüglich einer in einem anderen deutschen Schutzgebiete oder im Bezirke eines deutschen Konsular-
gerichts zu bewirkenden Zustellung: an die Gerichtsbehörde des betreffenden Schutzgebietes bezw.
an den betreffenden Konsul; hiernach ist insbesondere auch dann zu verfahren, wenn von einer
der Gerichtsbehörden im Schutzgebiete von Kamerun eine Zustellung im Schutzgebiete von
Togo oder von der Gerichtsbehörde des letzteren Schutzgebietes eine Zustellung im Schutzgebiete
von Kamerun zu veranlassen ist;

I) bezüglich einer in einem ausländischen Staate zu bewirkenden Zustellung an die in 88. 182
bis 184 der Civilprozeßordnung bezeichneten Behörden und Beamten.

9. Die öffentliche Zustellung erfolgt in den bei den Gerichtsbehörden der Schutzgebiete anhängigen
Rechtsangelegenheiten nach den Vorschriften in §§. 186 bis 189 der Civilprozeßordnung. Jedoch kann
die Gerichtsbehörde bei Bewilligung der öffentlichen Zustellung einer Ladung anordnen, daß eine Einrückung
in öffentliche Blätter nicht erforderlich sei (§. 7 Abs. 5 der Verordnung). In einem solchen Falle gilt die
Ladung als zugestellt, wenn seit der Anheftung des Schriftstücks an die Gerichtstafel zwei Wochen ver-
strichen sind (§. 189 Abs. 2 der Civilprozeßordnung).

10. Die im §. 190 der Civilprozeßordnung bezüglich des Eintritts der Wirkungen der Zustellung
für Zustellungen mittelst Ersuchens anderer Behörden oder Beamten und für öffentliche Zustellungen ge-
gebene Vorschrift ist durch §. 7 Absatz 4 der Verordnung auf alle Zustellungen ausgedehnt, welche in den

bei den Gerichtsbehörden der Schutzgebiete anhängigen Rechtsangelegenheiten auf Betreiben der Par-teien erfolgen. .

11. Im Schutzgebiete zu bewirkende Zustellungen in einer bei einem deutschen Gerichte anhän—
gigen Rechtsangelegenheit erfolgen auf Ersuchen desselben durch die Gerichtsbehörde erster Instanz in der
in Nr. 4 bis 6 bezeichneten Weise. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte hat auf
Grund des Nachweises der Zustellung (vgl. Nr. 6) das im 8. 185 Absatz 2 der Civilprozeßordnung be—
zeichnete Zustellungszeugniß auszustellen und nur dieses, nicht auch den Nachweis oder die sonst etwa bei
der Gerichtsbehörde entstandenen Akten, dem ersuchenden Gerichte zu übersenden.

8. 7.

Zwangsvollstreckungen.
(Zu den §§. 9, 10 der Verordnung vom 2. Juli 1888.)

1. Aus welchen Titeln eine Zwangsvollstreckung stattfindet, unter welchen Voraussetzungen ins-
besondere von den Gerichtsbehörden in den Schutzgebieten erlassene Urtheile vollstreckbar sind, bestimmt
sich nach §§. 644 bis 661, 702 der Civilprozeßordnung.

2. Die Ertheilung der vollstreckbaren Ausfertigung (Civilprozeßordnung §#§. 662 ff.) einer von
einer Gerichtsbehörde der Schutzgebiete erlassenen Entscheidung eines vor derselben abgeschlossenen Ver-
gleichs oder einer von derselben aufsgenommenen Urkunde der im §. 702 Nr. 5 der Civilprozeßordnung



— 409 —

bezeichneten Art kann erforderlich werden, wenn die Parteien dieselbe zum Zwecke einer Zwangsvollstreckung
außerhalb des Schutzgebietes (s. unten Nr. 10, 11) beantragen.

Die Ertheilung einer vollstreckbaren Ausfertigung erfolgt nach Maßgabe der §§. 662 bis 670
der Civilprozeßordnung, jedoch in allen Fällen (nicht blos in denen der §§. 666, 669) nur auf Anordnung
des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten (§. 10 der Verordnung).

3. Die Zwangsvollstreckung innerhalb eines jeden der beiden Schutzgebiete ist in allen Fällen
Sache der Gerichtsbehörde erster Instanz. Die Zwangsvollstreckung wird von dem zur Ausübung der

Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten angeordnet (§. 9 der Verordnung).
 "4. Der Gläubiger, welcher eine Zwangsvollstreckung im Schutzgebiete beantragt, hat den Titel,

aus welchem dieselbe erfolgen soll, nur dann vorzulegen, wenn sich der Titel nicht in den Akten der Ge-
richtsbehörde (Nr. 3) befindet.

Die Beibringung einer vollstreckbaren Ausfertigung liegt dem Gläubiger nicht ob, soweit diese
Ausfertigung von dem Gerichtsschreiber der Gerichtsbehörde (Nr. 3) zu ertheilen sein würde (§. 9 Abf. 1
der Verordnung). Die Beibringung ist danach insbesondere erforderlich, wenn zur Zeit der Stellung des
Antrags der Rechtsstreit noch bei dem Obergericht in Kamerun anhängig ist (§. 662 Abs. 2 der Civil-
prozeßordnung).

5. In den Fällen, in welchen der Gläubiger eine vollstreckbare Ausfertigung nicht beizubringen
hat (Nr. 4 Abs. 2), darf die Zwangsvollstreckung nur unter denselben Voraussetzungen angeordnet werden,
unter welchen nach §§. 664, 665 der Civilprozeßordnung die Ertheilung einer vollstreckbaren Ausfertigung
zulässig ist. Auf die Anordnung der Zwangsvollstreckung finden die Vorschriften über Anhörung des
Schuldners, über die Klage auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel, über Einwendungen gegen die letztere,
über die Bemerkung der erfolgten Ertheilung auf der Urschrift des Urtheils (§§. 666 bis 668, 670 der
Civilprozeßordnung) entsprechende Anwendung.

6. Die Vorschriften über den Beginn der Zwangsvollstreckung (§§. 671 bis 673 der Civil-
prozeßordnung) finden auf Zwangsvollstreckungen in den Schutzgebieten mit der Maßgabe Anwendung,
daß in den in Nr. 5 bezeichneten Fällen an Stelle der Vollstreckungsklausel (§. 671 a. a. O.) die An-

ordnung der Zwangsvollstreckung tritt.
7. In den Schutzgebieten erfolgt die Ausführung der Zwangsvollstreckung auch in den Füällen,

in welchen sie nach der Civilprozeßordnung den Gerichtsvollziehern zugewiesen ist, durch den zur Aus-
übung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten; derselbe kann mit der Ausführung andere Personen
beauftragen, welche nach seinen Anweisungen zu verfahren haben (§. 9 Abs. 2 der Verordnung). Der
Auftrag ist schriftlich zu ertheilen Der schriftliche Auftrag tritt bei Anwendung der Vorschriften der
§8. 675 bis 677 der Civilprozeßordnung an die Stelle der vollstreckbaren Ausfertigung. Die Vorschriften
der §§. 678 bis 683 kommen nicht zur Anwendung; an ihre Stelle treten die Anweisungen, welche der
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte den mit der Ausführung der Zwangsvollstreckung
beauftragten Personen ertheilt hat. Bei Ertheilung dieser Anweisung ist dafür Sorge zu tragen, daß
über jede Vollstreckungshandlung eine schriftliche Nachricht zu den Akten gebracht wird.

8. Die mit der Ausführung der Zwangsvollstreckung beauftragte Person (Nr. 7) hat die in der
Civilprozeßordnung (§§. 712, 713, 716, 720 bis 725, 727, 746, 751, 769 bis 771, 777) dem Gerichts-
vollzieher zugewiesenen Befugnisse und Obliegenheiten, soweit nicht durch die ihr ertheilten Anweisungen
(Nr. 7) etwas Anderes bestimmt wird.

9. Auf die in den §§. 730, 739 und 744 der Civilprozeßordnung vorgesehenen Zustellungen
bei der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in Forderungen und andere Vermögensrechte finden
die §§. 6, 7 (vgl. insbesondere §. 7 Abs. 1) der Verordnung und §. 6 dieser Anweisung Anwendung.

Im Ble des §. 739 Absatz 3 sind die Erklärungen des Drittschuldners stets an die Gerichtsbehörde
zu richten.

10. Soll im Deutschen Reich eine Zwangsvollstreckung auf Grund einer in den Schutzgebieten
erlassenen Entscheidung oder einer dort aufgenommenen vollstreckbaren Urkunde erfolgen, so hat der
Gläubiger sich eine vollstreckbare Ausfertigung des Titels ertheilen zu lassen (vgl. Nr. 1, 2) und auf
Grund derselben die Zwangsvollstreckung selbst zu betreiben. Ein Ersuchen an deutsche Gerichte seitens
der Gerichtsbehörde des Schutzgebietes findet nicht statt. Jedoch kann, soweit die Zwangsvollstreckung
durch einen deutschen Gerichtsvollzieher zu bewirken ist, der Gläubiger zur Beauftragung desselben sich der
Vermittelung der Gerichtsbehörde bedienen, welche ihrerseits den Auftrag unter Beifügung der vollstreck-
baren Ausfertigung dem Gerichtsschreiber desjenigen Amtsgerichts übersendet, in dessen Bezirk der Auf-
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zus ausgeführt werden soll (F. 674. Abs. 2 der Civilprozeßordnung; §. 162 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes).

11. Soll die Zwangsvollstreckung aus einem der in Nr. 10 bezeichneten Titel in einem anderen

deutschen Schutzgebiete erfolgen, so hat die Gerichtsbehörde erster Instanz auf Antrag des Gläubigers die
Gerichtsbehörde des betreffenden Schutzgebietes um die Zwangsvollstreckung zu ersuchen (S. 700 Abs. 2
der Civilprozebordnung). Diese Bestimmung findet auch im Verhältniß der Schutzgebiete von Kamerun
und Togo zu einander Anwendung. -

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn die Zwangsvollstreckung im Bezirk eines deutschen
Konsulargerichts erfolgen soll; jedoch ist dem an den Konsul zu richtenden Ersuchungsschreiben eine voll—
streckbare Ausfertigung beizufügen. ·

12. Mit der Zwangsvollstreckung, welche aus einem der in Nr. 10 bezeichneten Titel in einem

ausländischen Staate erfolgen soll, hat die Gerichtsbehörde sich nicht zu befassen, deren Betrieb vielmehr
dem Gläubiger zu überlassen.

13. Ersucht ein deutsches Gericht gemäß 8. 700 Absatz 2 der Civilprozeßordnung um Bewirkung
einer Zwangsvollstreckung im Schutzgebiete, so ist dieselbe auf Grund des Ersuchens anzuordnen, ohne
daß die Vollstreckbarkeit nachzuprüfen ist. Die Vollstreckung erfolgt in der in Nr. 7 bis 9 be-
zeichneten Weise.

F. 8.

Bestimmungen für Strafsachen.
(Zu den I§. 11 bis 15 der Verordnung vom 2. Juli 1888 und §. 21 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit.)

1. Die Verfügung, durch welche der Angeklagte vom Erscheinen in der Hauptverhandlung ent-
bunden wird (§. 12 der Verordnung) kann, wenn sie von Amtswegen erfolgt oder ein bezüglicher An-
trag von dem Beschuldigten schon vorher gestellt war, gleichzeitig mit der Mittheilung des Termins der
Hauptverhandlung an den Angeklagten erfolgen. Die Verfügung wird von dem zur Ausübung der
Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten erlassen. Derselbe hat dabei zu prüfen, ob die im §. 12 der
Verordnung bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. Erscheint in der Hauptverhandlung nach Ansicht
des Gerichts die Verhängung einer höheren Strafe als der im §. 12 bestimmten angezeigt, so muß die
Verhandlung vertagt und der Angeklagte zu dem neuen Termine vorgeladen und eventuell vorge-
führt werden.

Unter allen Umständen muß, wenn ohne die Anwesenheit des vom Erscheinen entbundenen An-
geklagten verhandelt werden soll, derselbe, falls seine richterliche Vernehmung nicht schon im Vorver-
fahren erfolgt ist, durch einen ersuchten oder beauftragten Richter über den Gegenstand der Anschuldigung
vernommen werden (Strafprozeßordnung §. 232 Abs. 2, 3). Nöthigenfalls ist diese Vernehmung nach
Maßgabe des §. 2 Nr. 5 dieser Anweisung einer anderen geeigneten Person zu übertragen. Für das
im §. 231 der Strafprozeßordnung vorgesehene Ungehorsamsverfahren bedarf es hingegen einer vor-
gängigen richterlichen Vernehmung des Angeklagten nicht.

2. Das Verfahren in den durch §. 13 der Verordnung für beide Schutzgebiete dem Gericht
erster Instanz in Kamerun übertragenen Schwurgerichtssachen regelt sich nach den Vorschriften, welche für
die im S. 28 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten Strafsachen gelten. Es findet daher
auch der §. 9 des bezeichneten Gesetzes Anwendung, wonach in dem Falle, daß die Zuziehung von vier
Beisitzern nicht ausführbar ist, die Zuziehung von zwei Beisitzern genügen soll. Dieser Fall wird auch
dann als gegeben anzusehen sein, wenn in Folge der Zuziehung von vier Beisitzern in erster Instanz
nach Lage der Verhältnisse keine ausreichende Zahl von Beisitzern für die eventuelle Verhandlung in der
Berufungsinstanz verwendbar bliebe, da bei dem Obergericht (§. 5 der Verordnung) eine Verminderung
der Zahl von vier Beisitzern unter keinen Umständen gestattet ist, die Personen aber, welche in erster
Instanz als Beisitzer mitgewirkt haben, von der Mitwirkung in der Bernfungsinstanz ausgeschlossen sind.

6 3. In Schwurgerichtssachen muß der Angeklagte sowohl in der ersten, als in der zweiten Instanz
einen Vertheidiger haben (Strafprozeßordnung §. 140 Abs. 1, Verordnung vom 2. Juli 1888 F. 14
Abs. 4). Indiesen Sachen und ebenso in den Fällen, in welchen nach §. 140 Absatz 2 der Strafprozeß-
ordnung die Vertheidigung eine nothwendige ist, ist dem Beschuldigten, welcher einen Vertheidiger noch
nicht gewählt hat, ein solcher von Amtswegen zu bestellen, sobald das Hauptverfahren eröffnet wird.
Beim Mangel geeigneter, zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft zugelassener Personen ist als Vertheidiger
ein anderer achtbarer Gerichtseingesessener zu bestellen.
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4. Auf das Strafverfahren in der Berufungsinstanz finden, soweit nicht in den §§. 36 bis 40
des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit und in den §§. 5 und 14 der Verordnung vom 2. Juli

1888 etwas Anderes bestimmt ist, die Vorschriften des dritten Abschnitts im dritten Buche der Straf-

prozeßordnung Anwendung. Da die Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft nicht stattfindet, so erfolgt im
Falle der Einlegung der Berufung die Uebersendung der Akten (Strafprozeßordnung §. 362, Gesetz über
die Konsulargerichtsbarkeit §. 39) unmittelbar an das Obergericht.

5. Soweit nach der Vorschrift des §. 420 der Strafprozeßordnung vor Erhebung der Privat-
klage wegen Beleidigungen nachgewiesen werden muß, daß die Sühne erfolglos versucht worden, ist für
diesen Vergleichsversuch der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte zuständig. Derselbe
kann mit der Vornahme solcher Versuche andere Personen allgemein oder im einzelnen Falle beauf-

tragen. .

Erscheint der Beschuldigte in dem zur Sühneverhandlung bestimmten Termine nicht, so wird an—
genommen, daß er sich auf die Sühneverhandlung nicht einlassen wolle. — Eine Bescheinigung über die
Erfolglosigkeit der Sühneverhandlung kann nur ertheilt werden, wenn der Antragsteller im Termine er—

schienen ist. Kommt im Termin ein Vergleich zu Stande, so ist derselbe zu Protokoll festzustellen.

8. 9.

Kostenwesen.
(Zu §. 16 der Verordnung vom 2. Juli 1888.)

1. In den Rechtssachen, auf welche die Civilprozeßordnung, die Konkursordnung oder die Straf-
prozeßordnung Anwendung finden, werden die wirklich aufgewendeten Auslagen erhoben. Die Gebühren
der Zeugen und Sachverständigen sowie die Tagegelder und Reisekosten der Gerichtsbeamten werden in
jedem einzelnen Falle unter Berücksichtigung der Umstände desselben festgesetzt.

Außerdem werden in den bezeichneten Rechtssachen Gebühren nach Maßgabe des angehängten
Tarifs erhoben.

Bei jedem Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit welcher baare Auslagen verbunden sind,
kann, in Strafsachen jedoch nur, soweit es sich um das Verfahren auf erhobene Privatklage handelt, dem
Antragsteller die Zahlung eines zur Deckung der Auslagen erforderlichen Vorschusses auferlegt werden.
Die Ausführung der Zwangsvollstreckung 7 Nr. 7 dieser Anweisung) kann in allen Fällen von der

vorgängigen Zahlung eines solchen Vorschusses abhängig gemacht werden.
In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Privatklagesachen kann, insoweit, es sich um ein ge-

bührenpflichtiges Verfahren handelt, der Antragsteller zur Zahlung eines entsprechenden Gebührenvorschusses
verpflichtet werden.

Schuldner der entstandenen Auslagen und Gebühren ist derjenige, welchem durch gerichtliche
Entscheidung die Kosten des Verfahrens auferlegt sind oder welcher dieselben durch eine vor der
Gerichtsbehörde abgegebene oder derselben mitgetheilte Erklärung übernommen hat. In Ermangelung
eines anderen Schuldners ist derjenige, welcher das Verfahren beantragt hat, Schuldner der entstandenen
Auslagen und Gebühren. Die Verpflichtung zur Zahlung vorzuschießender Beträge (Abs. 3 und 4) bleibt
bestehen, wenn auch die Kosten des Verfahrens einem Anderen auferlegt oder von einem Anderen über-
nommen sind. »

2. In den Angelegenheiten, welche zu der streitigen Gerichtsbarkeit nicht gehören, werden vor-
behaltlich der Vorschriften in den folgenden Absätzen Kosten nur nach Maßgabe der Bestimmungen des
Gesetzes, betreffend die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten des Deutschen Reichs, vom 1. Juli 1872
(Reichs-Gesetzbl. S. 245) erhoben.

Bei Vormundschaften, mit Ausnahme der gesetzlichen Vormundschaft, ist von dem Kapitalbetrag
des Vermögens des Mündels, auf welches sich die Vormundschaft erstreckt, insofern dasselbe über 150 Mark
beträgt, zu erheben:

a) von je 50 Mark des Betrages bis zu 300 Mark,
b) von je 100 Mark des Mehrbetrages bis zu 600 Mark,
e) von je 150 Mark des Mehrbetrages bis zu 1500 Mark,
d) von je 300 Mark des Mehrbetrages fünfzig Pfennig.
3. Der Ansatz der Gebühren und Auslagen erfolgt durch die Gerichtsbehörde der Instanz.
Gegen die in Kostensachen ergehenden Entscheidungen der Gerichtsbehörden erster Instanz findet

Beschwerde an die Gerichtsbehörde zweiter Instanz statt.
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Tarif
für die Erhebung von Gebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, Konkurssachen und Strafsachen.

I. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten.

Eine Gebühr wird erhoben:
1. für das Verfahren in erster Instanze;
2. für das Verfahren in der Berufungsinstanz:
3. für die Ausführung der Zwangsvollstreckung.

Die Erhebung der Gebühr erfolgt nach dem Werthe des Streitgegenstandes, im Falle der Nr. 3
nach dem Werthe des zur Zwangsvollstreckung stehenden Anspruchs. Für die Werthsberechnung sind die
Vorschriften der Civilprozeßordnung §§. 3 bis 9 und der Konkursordnung 8. 136 maßgebend. Bei nicht
vermögensrechtlichen Ansprüchen wird der Werth zu 2000 Mark, ausnahmsweise niedriger oder höher,
jedoch nicht unter 200 Mark und nicht über 50 000 Mark angenommen.

1. Verfahren in erster Instanz.

A. Soweit das Verfahren durch Endurtheil erledigt ist, werden erhoben:
a) von einem Streitgegenstande bis zum Betrage von 150 Mark einschließlich

von jeder Mark 10 Pfennig,
b) von dem Mehrbetrage bis zu 1500 Mark einschließlich. . . .. .. . . ... von jeder

Mark 5 Pfennig,
)nvonn dem Mehrbetrgee....vonjederMark1 Pfennig.

Die im vorhergehenden Absatz bezeichneten Sätze ermäßigen sich auf die Hälfte, wenn die Er-
ledigung durch Versäumnißurtheil oder durch ein auf Grund Anerkenntnisses oder Verzichts erlassenes
Urtheil erfolgt ist.

8. Soweit nach Erhebung der Klage das Verfahren in anderer Weise erledigt ist, wird die
Gebühr nach dem Ermessen der Gerichtsbehörde, jedoch nicht über die in Nr. 1 A, Schlußabsatz, bezeich-
neten Sätze hinaus, bestimmt.

2. Verfahren in der Berufungsinstanz.

A. Soweit das Verfahren durch Endurtheil erledigt ist, wird die um ein Viertheil erhöhte Gebühr
unter 1A erhoben. Z

B. Soweit nach Zustellung der Berufungsschrift das Verfahren in anderer Weise erledigt ist,
findet die Vorschrift unter 18 mit der Maßgabe Anwendung, daß die Gebühr nicht die um ein Viertheil
erhöhten Sätze unter 1 A, Schlußabsatz, übersteigen darf.

3. Ausführung der Zwangsvollstreckung.

Für das Verfahren von dem Beginn der Ausführung einer Zwangsvollstreckung (§. 7 Nr. 7
dieser Anweisung) bis zu der durch die betreffende Handlung und die aus ihr sich ergebenden weiteren
Vollstreckungshandlungen zu erlangenden Befriedigung des Gläubigers wird die Gebühr unter 1 A,
Schlußabsatz, erhoben.

Die webtsr wird nach dem Ermessen der Gerichtsbehörde, jedoch nicht über die Hälfte der im
vorhergehenden Absatz bezeichneten Sätze, bestimmt, soweit das Verfahren

a) durch Zurückuahme des Antrags oder durch Leistung an die Person, welche die Zwangsvoll-
streckung ausführt, erledigt oder

b) zufolge der Vorschrift des §. 691 der Civilprozeßordnung eingestellt oder beschränkt und dem-
nächst nicht fortgesetzt oder

() wegen Mangels eines geeigneten Gegenstandes ohne Erfolg geblieben ist.
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II. Konkurssachen.

Für das Konkursverfahren wird erhoben: Z

1. wenn dasselbe auf Grund der Schlußvertheilung aufgehoben ist, die Gebühr unter I 2 A.,
2. wenn dasselbe auf Grund eines Zwangsvergleichs aufgehoben oder wenn es eingestellt ist, die

Hälfte dieser Gebühr.
Die Gebühr wird nach dem Betrage der Aktivmasse erhoben. Auf die Werthsfestsetzung findet

der §. 3 der Civilprozeßordnung entsprechende Anwendung.

III. Strafsachen.

1. Für das Verfahren auf erhobene Privatklage werden in erster Instanz erhoben:
n) wenn das Verfahren vor Beginn der Hauptverhandlung erledigt ift. 10 Mark,
b) wenn nach Beginn der Hauptverhandlung Einstellung des Verfahrens erfolgt ist 20 -=
Jc) wenn außer dem Falle unter b die Instanz durch Urtheil beendigt ist 50
Dieselben Sätze sind für die Berufungsinstanz zu erheben.
2. In anderen Strassachen wird nach rechtskräftig erkannter Strafe eine Gebühr für das ge-

sammte Verfahren, einschließlich der Berufungsinstanz, erhoben. Der Betrag der Gebühr wird nach
dem Ermessen der Gerichtsbehörde, jedoch nicht über 500 Mark, festgesetzt.

—

—

—

§. 10.

Geschäftsgang.
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2. Jeder zur Ausübung der Gerichtsbarkeit von dem Reichskanzler ermächtigte Beamte hat dem-

selben am Schlusse des Geschäftsjahres eine Geschäftsübersicht einzureichen. Die Berichte der Gerichts-
behörden erster Instanz sind durch Vermittelung des Gouverneurs von Kamerun einzureichen.

3. Der Geschäftsverkehr mit Behörden und Beamten außerhalb des Schutzgebietes erfolgt aus-
schließlich durch die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten.

§. 11.

Besondere Bestimmung für das Schutzgebiet von Kamerun.

In dem Schutzgebiete von Kamerun bedürfen die Anordnungen des zur Ausübung der Gerichts-
barkeit erster Instanz ermächtigten Beamten der Zustimmung des Gouverneurs, soweit sie betreffen:

1. die dauernde Uebertragung einzelner richterlicher Geschäfte auf andere Personen (§. 2 Nr. 5):
2. die Ernennung von Beisitzern (§. 3);
3. die Bestellung und Entlassung von ständigen Gerichtsschreibern (§. 4);
4. die Zulassung von Rechtsanwälten (G. 5); «

5. die allgemeine Beauftragung von Personen mit der Vornahme von Sühneversuchen (§. 8 Nr. 5).

Berlin, den 7. Juli 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Graf von Bismarck.
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